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Vorwort 
  
 
 
 
Über welchen hohen Stellenwert Kultur tatsächlich verfügt, wurde durch den Corona-Pande-
mie bedingten weitgehenden Verzicht auf Präsenzveranstaltungen im vergangenen Jahr 
sehr schmerzlich deutlich. Bewährte wie neue Projekte der Kulturschaffenden mussten aus 
Gründen des Infektionsschutzes zurückgestellt werden. 
 
Die Kulturstiftung fördert seit fast 20 Jahren kulturelle Initiativen und Projekte im 
Schaumburger Land und spricht dabei insbesondere Kinder und Jugendliche an. 
Erstmals in der Fördergeschichte konnte in 2020 lediglich ein Projekt unterstützt 
werden. Umso mehr freut sich die Stiftung, in 2021 mit ihren Mitteln den Weg in die 
Normalität unterstützen und gerade den jungen Menschen in Schaumburg hierbei 
mit vielfältigen Angeboten Anregungen bieten zu können. 
 

 
 
 
 

  
 Katharina Augath Priv.-Doz. Dr. Lu Seegers 
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Allgemeines 
  
 
Errichtung: 
 
Der Kreistag des Landkreises Schaumburg hat am 24.09.2002 die Errichtung der „Kulturstiftung 
Schaumburg“ beschlossen. Die „Kulturstiftung Schaumburg“ wurde mit Bescheid vom 26.03.2003 von 
der Bezirksregierung Hannover anerkannt. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts 
mit Sitz in Bückeburg. 
 
Stiftungszweck: 
 
Die Stiftung hat den Zweck, in enger Anlehnung an die Aufgaben der Schaumburger Landschaft kul-
turelle und historische Belange im Landkreis Schaumburg zu fördern. Dabei soll die Heranführung 
junger Menschen an Kunst und Kultur besondere Beachtung finden. 
 
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
 
Organe der Stiftung: 
 
Organe der Stiftung sind gemäß § 4 der Stiftungssatzung das Kuratorium und der Vorstand. 
 
Mitglieder des Kuratoriums: 

Vorsitzender: Landrat Jörg Farr  
 
von der Schaumburger Landschaft: Sigmund Graf Adelmann  
 Dr. Stefan Meyer 
 Klaus Strempel 
 
aus dem Kreistag: Henning Dormann 
     Peter Kohlmann 
 Paul-Egon Mense 
 Petra Ritter 
 Sandra Schauer-Hofmeister 
 Horst Schwarze 
 Margot Zedlitz (bis 25.02.2020) 
  
mit beratender Stimme: Uwe-Daniel Bergmann (ab 25.02.2020) 
  Metin Duygu (bis 25.02.2020) 
 Ferdinand Feist (ab 25.02.2020) 
 
Stiftungsvorstand: Katharina Augath  
 Priv.-Doz. Dr. Lu Seegers  
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Förderung 2020 
  

 

Museumspädagogisches Angebot 
 

 
Foto: Museum Bückeburg 
 
 
 

Der Museumsverein Bückeburg e. V., als Träger des Museums für Stadtgeschichte und Schaumburg-
Lippische Landesgeschichte, bietet vielfältige Angebote für Kinder, wie z. B. Workshops, Kinderge-
burtstage oder Führungen von Kindergärten oder Schulen an. Er ist hierfür bereits dreimal mit dem 
museums-pädagogischen Preis der VGH-Stiftung ausgezeichnet worden. 
 
Durch das museumspädagogische Angebot sollen Besuche von Kindergärten im Museum Bückeburg 
intensiver vorbereitet und begleitet werden. Das Angebot "Museum im Koffer" gibt es bereits für 
Schulkinder. Dieses wird nun auch niederschwellig für Kindergärten angeboten, sodass die Kinder 
spielerisch an das Museum herangeführt werden können. Hierdurch soll nicht nur der Blick der Kin-
der und Jugendlichen auf die Geschichte geschärft, sondern auch die soziale Kompetenz gefördert 
werden. 
 
Das Projekt wurde in den Kindergärten vorgestellt und beworben. Zudem wurde durch eine Diplom- 
und Museumspädagogin ein neues museumsdidaktisches Konzept für die neue Dauerausstellung 
erarbeitet. 
 
Die Kulturstiftung förderte das Projekt. 
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Geschäftsverlauf 2020 

 

 

Im Geschäftsjahr standen den Erträgen 

in Höhe von insgesamt             7.325,00 € 

 

Aufwendungen von insgesamt          2.335,61 € 

gegenüber. 

 

Das Geschäftsjahr schließt mit einem 

Jahresüberschuss von              4.989,39 €. 

 

 

Nach Verrechnung mit dem Mittelvortrag  

des Vorjahres von               829,80 € 

 

sowie der Einstellungen in die freien  

Rücklagen von              2.000,00 € 

 

werden als Vortrag für das Folgejahr           3.819,19 € 

ausgewiesen. 

 

 

Die Erträge 2020 resultieren aus Zinserträgen auf das 

Grundstockvermögen in Höhe von          7.325,00 €. 

 

Die Aufwendungen 2020 in Höhe von         2.335,61 € 

wurden getätigt für: 

 

 Fördermaßnahmen            2.000 € 

 

 sowie 

Verwaltungs- und Marketing- 

kosten              335,61 €. 
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Kulturstiftung Schaumburg 

Bilanz zum 31. Dezember 2020 
               

               

A K T I V S E I T E      P A S S I V S E I T E      

   31.12.2020  31.12.2019      31.12.2020  31.12.2019  

   EUR EUR EUR EUR     EUR EUR EUR EUR 

A. Grundstockvermögen      A. Eigenkapital      

               

 1.  Anlagevermögen 25.000,00   25.000,00     1. Stiftungskapital      

             Grundstockvermögen    813.118,30   813.118,30   

 2.  Finanzanlagen 832.275,86  857.275,86  832.275,86  857.275,86    
    Umschichtungsrück-   
    lage    – 10.352,21      – 10.352,21   

             Kapitalrücklage  67.500,00   65.500,00   

               

         2. Mittelvortrag  3.819,19   829,80   

B. Übriges Vermögen          874.085,28   869.095,89  

               

 1.  Flüssige Mittel 16.809,42   11.820,03           

               

 2.  Forderungen 0,00  16.809,42  0,00  11.820,03          

               

               

    874.085,28   869.095,89       874.085,28   869.095,89  
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Kulturstiftung Schaumburg 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  

 

 1. Januar bis 31. Dezember 2020 

       

   2020 2019 

   EUR EUR EUR EUR 

A.  Ideeller Bereich     

1. Erträge     

 Spenden 0,00  0,00  0,00  0,00  

       

2. Aufwendungen     

 a) Verwaltungs- /Werbekosten 335,61   551,50   

 b) Projekte 2.000,00   4.400,00   

 c) Honorare 0,00  2.335,61  500,00  5.451,50  

Ergebnis  –           2.335,61   –          5.451,50  

       

       

B. Vermögensverwaltung     

1. Erträge     

 a) Sonstige Zinserträge 0,00   0,00   

 b) Zinserträge Stiftungsvermögen 7.325,00  7.325,00  5.855,00  5.855,00  

2. Aufwendungen     

 
Aufwendungen Umschichtung Finanzanla-
gen 0,00  0,00  10.352,21  10.352,21  

Ergebnis  +          7.325,00   –          4.497,21  

       

Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)  4.989,39      –   9.948,71  

       

Mittelvortrag aus dem Vorjahr  829,80   2.426,30  

       

Entnahme aus Umschichtungsrücklage  0,00   10.352,21  

       

Einstellungen in freie Rücklagen  2.000,00   2.000,00  

       

Mittelvortrag  3.819,19   829,80  
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Stiftungssatzung 
 

In der Absicht im Schaumburger Land das kulturelle 
Leben zu fördern und verbunden mit dem Wunsch 
auf Zustiftungen und Zuwendungen Dritter, errichtet 
der Landkreis Schaumburg eine Kulturstiftung als 
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und 
stattet sie sukzessive mit einem Vermögen von 
2.000.000 € aus. Für die Stiftung gilt die nachfol-
gende Satzung:§ 1 

Name, Rechtsform, Sitz 

Die Stiftung trägt den Namen „Kulturstiftung Schaum-
burg“. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerli-
chen Rechts mit dem Sitz in Bückeburg. 

§ 2 

Stiftungszweck 

1) Die Stiftung hat den Zweck, in enger Anlehnung 
an die Aufgaben der Schaumburger Landschaft 
e.V. kulturelle und historische Belange im Land-
kreis Schaumburg zu fördern. Dabei soll die 
Heranführung junger Menschen an Kunst und 
Kultur besondere Beachtung finden. 

2) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirk-
licht durch  

a) die Förderung von Kunst, Kultur- und  
       Heimatpflege, 

 b) die Förderung der Musik, des Theaters,  
              der bildenden Kunst, 

 c)  die Förderung des Natur-, Landschafts- und 
              Denkmalschutzes, 

 e)  die Unterstützung der kulturellen und hei-
matpflegerischen Bestrebungen von ge-
meinnützigen Vereinen und anderen ge-
meinnützigen Körperschaften. 

3) Die Stiftung kann zur Erfüllung des Zwecks ins-
besondere 

 a)     eigene Maßnahmen und Projekte 
      durchführen, 

 b)  die Vereine und sonstigen mit der Kultur- 
und Heimatpflege befassten gemeinnützi-
gen Körperschaften bei der Durchführung 
ihrer Aufgaben unterstützen, 

c)     Aktivitäten in Abstimmung mit den Kulturträ-
gern koordinieren 

d)     finanzielle Mittel zur Förderung 
 eigener und externer Projekte  
 einwerben. 

 

4) Auf die Leistungen der Stiftung besteht        kein 
Anspruch.  

5) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abga-
benordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

6) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

§ 3 

Stiftungsvermögen 

1) Das Anfangsvermögen beträgt 250.000 €. Es 
soll durch jährliche Zustiftungen des Landkrei-
ses Schaumburg im Rahmen seiner finanziellen 
Leistungsfähigkeit auf 2.000.000 € erhöht wer-
den.  

2) Das Stiftungsvermögen ist sicher und ertrag-
bringend anzulegen und in seinem Bestand 
dauernd und ungeschmälert zu erhalten. Zu-
wendungen des Stifters oder Dritter wachsen 
dem Stiftungsvermögen zu, wenn sie vom Zu-
wender ausdrücklich dazu bestimmt werden 
(Zustiftungen). 

3) Die Erträge der Stiftung und Zuwendungen an 
die Stiftung, die nicht zur Erhöhung des Stif-
tungsvermögens bestimmt werden, sind zur 
laufenden Erfüllung des Stiftungszweckes zu 
verwenden. Die Verwaltungskosten der Stiftung 
sind aus diesen Mitteln vorab zu decken. Die 
zur Erfüllung des Stiftungszwecks dienenden 
Erträge und Zuwendungen können auch vo-
rübergehend ganz oder teilweise einer zweck-
gebundenen Rücklage nach § 58 Nr. 6 Abga-
benordnung zugeführt werden, soweit dieses 
erforderlich ist, die steuerbegünstigten Zwecke 
der Stiftung nachhaltig erfüllen zu können. 

4) Aus den Erträgen des Stiftungsvermögens 
kann im steuerrechtlich zulässigen Rahmen (§ 
58 Nr. 7a Abgabenordnung) eine freie Rücklage 
gebildet werden. Diese gehört zum unge-
schmälert zu erhaltenden Stiftungsvermögen 
und erhöht es.  
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§ 4  

Stiftungsorganisation 

1) Stiftungsorgane sind das Kuratorium und der 
Stiftungsvorstand. 

2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

3) Die Organmitglieder werden ehrenamtlich tätig 
und haben keinen Anspruch auf Sitzungsgeld 
oder Aufwandsentschädigung. Die Organe kön-
nen sich der Räumlichkeiten und Einrichtungen 
des Landkreises Schaumburg und der Schaum-
burger Landschaft e.V. bedienen. 

§ 5 

Kuratorium 

1) Das Kuratorium besteht aus der oder dem Vor-
sitzenden und neun weiteren Mitgliedern. Die o-
der der Vorsitzende ist die jeweilige Landrätin 
oder der jeweilige Landrat des Landkreises 
Schaumburg. Die weiteren Mitglieder werden 
vom Kreistag jeweils für die Dauer der Wahlpe-
riode der Kreistagsabgeordneten berufen, drei 
Mitglieder davon auf Vorschlag der Schaumbur-
ger Landschaft e.V.. Nach Ablauf ihrer Amtszeit 
bleiben sie im Amt bis zur Neubesetzung des 
Kuratoriums. 

2) Für nicht im Kuratorium vertretene Fraktionen 
oder Gruppen des Kreistages bestimmt der 
Kreistag auf Vorschlag dieser Fraktionen oder 
Gruppen je ein Mitglied, welches mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Kuratoriums teil-
nimmt. 

3) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stell-
vertretenden Vorsitzenden. 

§ 6 

Aufgaben des Kuratoriums 

Das Kuratorium entscheidet über  

a) die grundsätzliche Verwendung von Mittel der 
 Stiftung, 

b) Zustimmung zum Wirtschaftsplan, 

c) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts 
des Vorstands. 

d) Feststellung des Jahresabschlusses sowie Ent-
lastung des Vorstands der Stiftung, 

e) die Bildung von freien Rücklagen, 

f) die Annahme von Zustiftungen und 

g) sonstige Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung, die nicht zu den laufenden Ge-
schäften der Stiftung gehören. 

§ 7  

Beschlussfassung des Kuratoriums 

1) Das Kuratorium fasst seine Beschlüsse auf Sit-
zungen, zu denen die/der Vorsitzende nach Be-
darf, mindestens jedoch einmal jährlich schrift-
lich unter Angabe der Tagesordnung mit einer 
Frist von 2 Wochen einlädt. 

2) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn nach 
ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend sind.  

3)  Soweit nicht in der Satzung anders bestimmt, 
werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der oder des 
Vorsitzenden.  

4) Über die Sitzung ist jeweils eine Niederschrift 
anzufertigen, die auch die in der Sitzung ge-
fassten Beschlüsse enthält. Sie ist von der Lei-
terin/dem Leiter der Sitzung zu unterzeichnen 
und dem Kuratorium zur nächsten Sitzung zur 
Genehmigung vorzulegen. 

§ 8 

Stiftungsvorstand, Aufgaben und Prüfungs-
rechte 

1) Stiftungsvorstand im Sinne von § 26 i. V. m § 86 
BGB ist die oder der für den kulturellen Bereich 
zuständige leitende Mitarbeiterin oder Mitarbei-
ter des Landkreises Schaumburg sowie die Ge-
schäftsführerin oder der Geschäftsführer der 
Schaumburger Landschaft e.V.. 

2) Der Stiftungsvorstand entscheidet über die Ver-
wendung der Mittel im Einzelfall und führt die 
sonstigen laufenden Geschäfte der Stiftung. Er 
soll dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit der 
Schaumburger Landschaft e.V. hinwirken.  

3) Zu den Aufgaben des Vorstandes gehört insbe-
sondere: 

a)  die Aufstellung des Wirtschaftsplanes, 

        b) die Erstellung eines Rechenschaftsberich-
tes und der Jahresrechnung, 
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        c) die Vorbereitung der Sitzungen des               
Kuratoriums, 

        d) die Teilnahme an den Sitzungen des            
Kuratoriums mit beratender Stimme. 

4) Den für den Landkreis Schaumburg zuständigen 
Prüfungseinrichtungen werden die in §§ 53 und 54 
Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Befug-
nisse eingeräumt. 

§ 9  

Satzungsänderungen, Auflösung der Stiftung 

1) Änderungen der Stiftungssatzung und die Auf-
lösung der Stiftung können vom Kuratorium nur 
mit einer Mehrheit von sieben der zehn Mitglie-
der beschlossen werden. 

 

2)   Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall des steu-
erbegünstigten Zwecks fällt das verbleibende 
Vermögen dem Landkreis Schaumburg zu, der 
es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke zu verwenden hat, die dem bis-
herigen Stiftungszweck möglichst nahe kom-
men sollen. 

§ 10  

Stiftungsaufsicht, Inkrafttreten 

Diese Stiftungssatzung tritt mit Bekanntgabe der An-
erkennung durch die Stiftungsbehörde an den Land-
kreis Schaumburg in Kraft. 
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Kulturstiftung Schaumburg 
Jahnstraße 20 
31655 Stadthagen 
 
Tel.: 05721 7031322 
Fax: 05721 7031330 
E-Mail: info@kulturstiftung-schaumburg.de 
www.kulturstiftung-schaumburg.de 
 
 


